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1 Folgende Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sind im Rahmen der Behördenbeteiligung und der 
öffentlichen Auslegung eingegangen und werden im Folgenden abgedruckt: 
1.1 RA Dr. Mecklenburg für AG 29 
1.2 Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein, Niederlassung Itzehoe 
1.3 Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein, Aussenstelle Itzehoe 
1.4 Forstbehörde Mitte des Landes Schleswig-Holstein 
1.5 NABU Schleswig-Holstein 

 
 
 Folgende Träger öffentlicher Belange haben keine Bedenken geäußert (auf Abdruck wurde daher verzichtet): 
 Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein 
 Wasserbeschaffungsverband Haseldorfer Marsch 
 
 
 
2 Folgende Stellungnahmen von Privaten sind eingegangen und werden im Folgenden abgedruckt: 

2.1 Flugplatz Uetersen / Heist GmbH vom 4.11.10 
2.2 Flugplatz Uetersen / Heist GmbH vom 16.12.10 
2.3 RA Dr. Mecklenburg für die Bürgervereinigung gegen Fluglärm, Heist und Umgebung e.V. 
2.4 Peter und Katrin Braun, Heist 
2.5 Erwin Aug, Heist 
2.6 Saskia Stüben, Heist 
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1.1 
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Zu 
1.1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 
Der Stellungnahmen wird nicht gefolgt. 
Es ist nicht erforderlich, Unterlagen aus anderen Planverfahren 
erneut auszulegen. Aus anderen Unterlagen kann auch zitiert 
werden, wenn die Unterlagen selbst nicht beiliegen. 
Im Übrigen sind die Unterlagen, wie alle Bebauungspläne und 
FNP-Änderungen öffentlich und können im Amt Moorrege ein-
gesehen werden. 
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Zu 
1.1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.2 
Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. 
Die Seitenzahl des Verweises wird überprüft und ggfls korri-
giert. 
Der Inhalt des Zitates wird von Einwender nicht bestritten und 
ist weiter gültig. 
Die übrigen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Abgrenzung zwischen Nutzungen, die durch einen B-Plan 
geregelt werden können und Nutzungen, die luftverkehrsrecht-
liche Genehmigungen benötigen, mag im Einzelfall kompliziert 
sein, ändert aber nichts am Grundsatz des Luftverkehrsgeset-
zes, dass Flugplätze einer Genehmigung oder Planfeststellung 
bedürfen und einer Überplanung durch B-Pläne nicht zugäng-
lich sind. B-Pläne müssen sich daher auf die sog. „Landseite“ 
von Flugplätzen beschränken (im Gegensatz zur „Luftseite“). 
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Zu 
1.1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.3. 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Der Einwender verkennt den Charakter dieses B-Plans. Es 
werden durch diesen B-Plan lediglich derzeit zulässige Nut-
zungen begrenzt. Es werden keine Nutzungen ermöglicht, die 
derzeit noch nicht zulässig sind. 
Da es sich um einen sog. einfachen B-Plan handelt, gelten 
zusätzlich zu den Bestimmungen des B-Plans die Regelungen 
des § 35 Baugesetzbuch (BauGB) zum Bauen im Außenbe-
reich.  
Die Höhe der Gebäude wird also erst im Baugenehmigungs-
verfahren behandelt und kann dann erforderlichenfalls be-
schränkt werden, um die Hindernisfreiheit des Flugbetriebs zu 
gewährleisten. 
Ein B-Plan muss nicht alles regeln, sondern kann sich auf die 
notwendigen Regelungen beschränken. 
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Zu 
1.1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.4 
Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. 
Der Begriff „neues Baurecht“ wird in der Begründung im Sinne 
von „Baurecht für neue bzw. zusätzliche Bauten“ gebraucht. 
Das durch den B-Plan geschaffen Baurecht ist natürlich trotz-
dem „neu“ im Sinne von „verändert“ oder „anders“. 
Dies ändert aber nichts daran, dass der B-Plan Baurecht ledig-
lich begrenzt und keine zusätzlichen Baurechte schafft. 
In der Begründung wird der Begriff „neu“ durch den Begriff „zu-
sätzlich“ ersetzt, um Missverständnisse zu vermeiden. 
 
 
 
 
Zu 2.5 und 2.6 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Die Stellungnahme ist unkonkret. Vom Einwender wird leider 
kein Beispiel genannt, wo dies der Fall sein soll. Auch nach 
nochmaliger Prüfung ist eine Verlagerung von Problemlösun-
gen auf das Baugenehmigungsverfahren nicht zu erkennen. 
Der B-Plan beschränkt sich auf die für notwendig gehaltenen 
Regelungen (siehe auch Abwägung zu 2.3). 
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Zu 
1.1 

Zu 2.7 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
Mit dieser Aussage ist gemeint, dass der B-Plan nur einen sehr 
kleinen Teil des Flugplatzes überplant und die zum Flugbetreib 
notwendigen Rollfelder und Landebahnen nicht im Geltungsbe-
reich liegen. 
Die Aussagen in der Abwägung zur frühzeitigen Beteiligung 
sind hiermit richtig gestellt. Die Formulierung ist inhaltlich ohne 
Bedeutung. 
 
Zu 2.8 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Die hier angegriffene Unterlage zur FNP-Änderung ist im da-
maligen Verfahren behandelt worden. Eine Unzulässigkeit die-
ser Unterlage wurde damals nicht festgestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.9 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Eine Lärmschutzuntersuchung ist nicht erforderlich, da dieser 
B-Plan keine störenden Nutzungen zulässig macht. Er schränkt 
lediglich bereits jetzt zulässige Nutzungen ein. 
Siehe auch Abwägung zu 2.3. 
Nach Angaben des Flugplatzbetreibers sind Landungen mit 
Düsenflugzeugen im Übrigen in Heist nicht zulässig. 
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Zu 
1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.10  
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Eine solche Untersuchung ist nicht erforderlich, da der B-Plan 
diese Auswirkungen nicht verursacht. 
Siehe auch Abwägung zu 2.3. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.11 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Siehe auch Abwägung zu 2.3. 
Die Behandlung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 
ist nach § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB nicht erforderlich, soweit 
der Eingriff bereits vor der planerischen Entscheidung (hier: 
einen B-Plan aufzustellen) zulässig war. 
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Zu 
1.1 

Zu 2.12  
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Die Luftfahrtbehörde hat sich am 16.6.2010 auf Anfrage des 
Planverfassers lediglich mündlich geäußert, ein Schriftstück 
liegt daher nicht vor. 
 
Die Luftfahrtbehörde hat zwar keine Kompetenz, wie der Ein-
wender richtig anmerkt „über die Frage des minimal Erforderli-
chen im Bauplanungsrecht zu entscheiden“, sie hat aber die 
Kompetenz über Bauleitpläne der Gemeinde mit z. B. Planfest-
stellungen hinweg zu gehen. Daher wäre es sinnlos, wenn die 
Gemeinde Beschränkungen festsetzt, die die Luftfahrtbehörde 
nicht ebenfalls akzeptiert. 
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Zu 
1.1 

 

 
Zu 3 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Der Begriff „Flugplatz“ ist richtig und wird verwendet, weil er im 
Gegensatz zum Begriff „Verkehrslandeplatz“ auch vom norma-
len Bürger verstanden wird. Die Behauptung, es solle damit 
Entwicklung zu einem Flughafen offen gehalten werden, ist 
unbegründet und trifft nicht zu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4  
Siehe folgende Seite. 
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Zu 
1.1 

 

 
Zu 4.1 – 4.7 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
In § 1 Abs. 3 BauGB heißt es, dass Bauleitpläne von den Ge-
meinden aufzustellen sind, soweit sie für die städtebauliche 
Entwicklung und Ordnung erforderlich sind. 
Die Gemeinde kann selbst entscheiden, welche Festsetzungen 
sie für erforderlich hält. Sie ist nicht verpflichtet, alle Einzelhei-
ten zu regeln. 
Als Probleme wurden insbesondere eine Zunahme der Menge 
der Baulichkeiten und der Nutzungsintensität erkannt. Daher 
hat sich die Gemeinde auf die Regelung dieser Sachverhalte 
beschränkt. 
Die Höhe der Gebäude oder die Festsetzung von Ausgleichs-
maßnahmen konnte bisher ausreichend im Baugenehmigungs-
verfahren behandelt werden, Festsetzungen im B-Plan waren 
daher nicht erforderlich. 
 
Aufgrund der gewählten wenigen getroffen Regelungen han-
delt es sich automatisch um einen sog. einfachen B-Plan, in 
dem für die nicht geregelten Sachverhalten die Regelungen für 
das Bauen im Außenbereich zusätzlich gelten. Die Aufstellung 
eines sog qualifizierten B-Plans war nicht erforderlich. 
Die Beteiligungsmöglichkeiten der Öffentlichkeit werden durch 
die gewählte Planart nicht verschlechtert. 
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Zu 
1.1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 5.1 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Die Einwendung kann nicht nachvollzogen werden, da die 
Aussage nicht begründet wird. Unter Punkt 4 macht der Ein-
wender im Gegensatz hierzu noch geltend, dass zu wenige 
Sachverhalte geregelt sind.  
 
 
Zu 5.2 
Siehe folgende Seite. 
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Zu 
1.1 

 

 
Zu 5.2 – 5.3 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Die private Einschätzung der Flughafenbetreiber in einem an-
deren Gerichtsverfahren ist hier ohne Bedeutung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 5.4. 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Es werden keine Erweiterungsflächen festgelegt, sondern le-
diglich eine Obergrenze festgelegt für bereits jetzt zulässige 
Anlagen. 
Daher ist die Frage, ab welcher Erweiterungsgröße ein B-Plan 
erforderlich ist, hier nicht zu beantworten. 
Siehe auch Abwägung zu 2.3. 
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Zu 
1.1 

Zu 5.5 
Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Zu 5.6 
Das Risiko ist bekannt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 5.7 
Siehe folgende Seite. 
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Zu 
1.1 

Zu 5.7.1 – 5.8 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Auch die Festsetzungen eines einfachen B-Plans gelten und 
schränken die Baufreiheit ein. 
Es ist richtig angemerkt, dass der B-Plan dort nicht beschränkt, 
wo er nichts regelt und dass der B-Plan außerhalb seines Gel-
tungsbereichs nichts regeln kann. 
Die private Einschätzung der Flugplatz Uetersen GmbH wird 
zur Kenntnis genommen. 
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Zu 
1.1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 6.1 – 6.3 
Die Hinweise können wir folgt aufgeklärt werden: 
Es besteht derzeit ein Widerspruch zwischen dem privatrechtli-
chen Vertrag zwischen Gemeinde und Flugplatz und den öf-
fentlich rechtlichen Regelungen (Baurecht). Nach dem Vertrag 
müssen die Flugplatzbetreiber auf Nutzungsmöglichkeiten ver-
zichten, auf die sie bei einem Bauantrag (öffentlich-rechtlich) 
Anspruch hätten. Dieser B-Plan soll diesen Widerspruch ver-
kleinern, er kann ihn allerdings nicht völlig auflösen, da im B-
Plan nicht alle Regelungen getroffen werden können, die in 
einem Vertrag möglich sind. Der B-Plan ist streng an den Fest-
setzungskatalog nach § 9 Abs. 1 BauGB gebunden. 
 
Eine Änderung des Vertrags ist derzeit nicht beabsichtigt. 
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Zu 
1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 6.4 – 6.5 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Der B-Plan ist grundsätzlich ein Instrument des Bodenrechtes. 
Nutzungen können nur eingeschränkt festgesetzt werden.  
Die Gemeinde hält es für unzulässig, für ein Betriebsgebäude 
festzusetzen, dass es für den Charterverkehr genutzt werden 
darf nicht aber – wie gefordert - für den Linienverkehr. 
Auf derartige Festsetzungen wird daher verzichtet. 
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Zu 
1.1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 7 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Eine Lärmschutzuntersuchung ist nicht erforderlich, da dieser 
B-Plan keine störenden Nutzungen zulässig macht. Er schränkt 
lediglich bereits jetzt zulässige Nutzungen in ihrer Menge ein. 
Siehe auch Abwägung zu 2.3. 
Die Art der zulässigen Nutzungen ist in der textlichen Festset-
zung Nr. 1 geregelt. 
Die Festsetzung von Öffnungs- oder Arbeitszeiten ist in einem 
B-Plan nicht möglich. 
Aussagen zur Lärmbelastung sind im Umweltbericht behandelt 
(in Kap. 2.1.1, 2.1.2.1 und 2.1.6). 
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Zu 
1.1 
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Zu 
1.1 
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Zu 
1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 8.1 
Siehe Abwägung zu 2.11. 
 
 
 
 
 
Zu 8.2 
Die Stellungnahme ist unzutreffend. 
In § 5 der genannten Verordnung ist geregelt, welche Anlagen 
in der Schutzzone III a, in der das Plangebiet liegt, verboten 
bzw. genehmigungspflichtig sind. 
Leider gibt der Einwender nicht an, wo der Widerspruch zur 
Verordnung liegen soll. Von Seiten der Gemeinde ist kein Wi-
derspruch zu erkennen. 
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Zu 
1.1 

 

Zu 8.3 – 9.6 
Die Stellungnahme ist unzutreffend. 
Dieser Bebauungsplan bereitet keine Eingriffe in Natur und 
Landschaft vor. 
Er begrenzt lediglich im Sinne eines „Deckels“ die jetzt schon 
bestehenden Entwicklungsmöglichkeiten. 
Der Umweltbericht beschreibt zwar die jetzige Situation, nennt 
auch vorhandene Beeinträchtigungen und macht Angaben 
über die mögliche zukünftige Entwicklung, dieser B-Plan ist 
aber für diese Entwicklung nicht ursächlich und ermöglicht sie 
auch nicht. Alle Entwicklungen sind vielmehr auch ohne B-Plan 
– und dann ungebremst - möglich. 
Dieser B-Plan hat daher keine negative Wirkung auf Natur und 
Landschaft, sondern ausschließlich positive (nämlich die Be-
grenzung). Dies ist im Umweltbericht ausführlich dargelegt. 
 
Die Wirkungen der einzelnen Vorhaben sind auf der Vorhabe-
nebene im jeweiligen Baugenehmigungsverfahren abzuhan-
deln. Dort sind dann auch die konkreten Auswirkungen auf 
Natur und Landschaft zu bewerten. 
 
Da dieser B-Plan ausschließlich positive Wirkungen hat, ist 
keine Eingriffsbilanzierung erforderlich, die artenschutzrechtli-
chen Bestimmungen werden nicht verletzt und eine Untersu-
chung auf Verträglichkeit mit den umliegenden FFH- und Vo-
gelschutzgebieten ist nicht erforderlich. 
 
Die vom Einwender genannten Untersuchungen sind daher 
nicht erforderlich. Evtl. Fehler in früheren Untersuchungen sind 
für diesen B-Plan ohne Bedeutung und können bei zukünftigen 
Genehmigungsverfahren ausreichend berücksichtigt werden. 
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Zu 
1.1 
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Zu 
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Zu 
1.1 
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Zu 
1.1 
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Zu 
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Zu 
1.1 

 

 
 
 
Zu 10.1 – 10.4 
Die Stellungnahme ist unzutreffend. 
Die Umweltprüfung erfolgt integriert in das Verfahren zum B-
Plan ohne dass es gesondert hervorgehoben oder benannt 
wird. 
Nach § 17 Abs. 1 des Gesetzes über Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVP) erfolgt die UVP bei B-Plänen integriert im B-
Plan-Verfahren nach den Vorschriften des BauGB (im Umwelt-
bericht). Eine gesonderte UVP ist nicht erforderlich. 
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Zu 
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1.2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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1.3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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1.4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
Die Waldschutzstreifen werden entsprechend ergänzt. 
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1.5 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
Die Aussagen im Umweltbericht werden einheitlich berichtigt.  
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2.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.-4. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Zu 
2.1 

 

 
 
Siehe oben. 
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Zu 
2.1 

 
Zu SO 1: 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. 
Der Einwender stellt korrekt fest, dass Baumöglichkeiten für 
alle Nutzer vorhanden sein müssen und nicht durch einen Nut-
zer allein ausgeschöpft werden dürfen, so dass für die übrigen 
Nutzer keine Erweiterungsmöglichkeiten mehr verbleiben (sog. 
Windhundprinzip). 
Die Festsetzung wird geändert, so dass die Bebauung nun-
mehr prozentual zur verfügbaren Grundstücksfläche festge-
setzt wird. 
Die bisherige Regelung für das SO 1 wird durch folgende Fest-
setzung Nr. 2 ersetzt: 
„2. Innerhalb des SO 1 sind je 1 m² Grundstücksfläche 0,3 m² 
Gebäudegrundfläche zulässig. Dies entspricht einer im SO 1 
insgesamt zulässigen Grundfläche von 9.250 m². Nicht ausge-
nutzte Gebäudegrundflächen können innerhalb des SO 1 auf 
andere Grundstücke übertragen werden.“ 
Die zulässige Grundfläche im SO 1erhöht sich durch die Neu-
formulierung geringfügig von 9.000 m² auf 9.250 m². Damit 
wird eine zusätzliche Baufläche von rund 1.530 m² ermöglicht. 
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Zu 
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Zu SO 2 
Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. 
Eine Erweiterung des Sondergebiets nach Osten ist nicht mög-
lich, da der B-Plan damit über die Baufläche des Flächennut-
zugsplans hinausgehen würde. Hierzu wäre eine Änderung 
des FNPs erforderlich. Dies ist nicht beabsichtigt und wäre ein 
sehr aufwändiges Verfahren, da dann zusätzliche Auswirkun-
gen auf Natur und Landschaft zu bewerten wären. Wegen der 
der Schutzgebiete in der Umgebung wäre das ein zeit und kos-
tenintensives Verfahren. Zudem wurde der FNP erst vor weni-
gen Jahren für den Flugplatz geändert. 
 
Nachdem Ende 2010 alle vorhandenen Gebäude eingemessen 
wurden, wurde festgestellt, dass die für das Baugebiet vorge-
sehene maximale Baufläche von 4.000 m² bereits fast voll-
ständig ausgeschöpft ist (Bestand Ende 2010: ca. 3.845 m²). 
Der B-Plan lässt damit keine nennenswerte Entwicklung mehr 
zu und droht als „Verhinderungsplanung“ rechtlich angreifbar 
zu werden. 
Es muss allerdings festgestellt werden, dass die Nutzer an 
dieser Fehleinschätzung ihren Anteil tragen, da sie ihrer ge-
setzlichen Einmessungspflicht nicht nachgekommen sind. Die 
Planverfasser konnten die bebaute Fläche daher nur schätzen. 
 
Um Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen zu können, wird die 
bebaubare Fläche im SO 2 daher von bisher vorgesehenen 
4.000 m² um 1.100 m² von auf 5.100 m² erhöht. Dies erlaubt 
einen Lückenschluss zwischen den westlichen Hallen der Fir-
men Nordcopters und Aerial Sign. 
 
Diese 1.100 m² werden im bisher unbebauten SO 3 abgezo-
gen, so dass dort noch 2.900 m² bebaubare Flächen verblei-
ben. 
 
Zu SO 3: 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
(Fortsetzung nächste Seite) 
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2.1 

 

Für die absehbare Entwicklung erscheint eine bebaubare Flä-
che von 2.900 m² ausreichend. 
 
Die gewünschte Anlage eines zweiten westlichen Hallenriegels 
würde nach der Skizze des Einwenders (s. unten) bereits eine 
Erweiterung des Sondergebiets nach Westen und damit zu-
sätzlich eine Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich 
machen.  
 
Die Aufteilung in unterschiedliche Sondergebiete erfolgt, um 
die Menge der gewerbliche Nutzungen zu regeln. Die Festset-
zung eines Sondergebietes 3 ist als zusätzliche Möglichkeit zu 
sehen, um vorhandenen Flugzeuge angemessen unterstellen 
zu können. 
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2.2 Nach Ende der Auslegungsfrist eingegangen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stellungnahme wird teilweise gefolgt. 
Siehe Abwägung 2.1 
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Zu 
2.2 

 



Stellungnahmen von Privaten Abwägungsvorschlag 

 46 

2.3 

  
 
Nachfolgender Teil der Stellungnahme siehe 1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe Abwägung zu 1.1 
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2.4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Nach Ablauf der Auslegung eingegangen, es wurde Fristver-
längerung gewährt.) 
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Zu 
2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu a) 
Die Ausführungen zur Vorgeschichte werden zur Kenntnis 
genommen. 
Eine Abwägung dazu ist nicht erforderlich. 
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Zu 
2.4 
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Zu 
2.4 
 
b) 

 
Zu b) 
Der B-Plan wird aufgestellt, um die bestehenden privatrechtli-
chen Regelungen (Vertrag) an die öffentlich-rechtlichen Rege-
lungen (B-P-Plan) anzunähern. Eine vollständige Deckungs-
gleichheit ist jedoch nicht möglich, da ein B-Plan nicht so weit-
reichende Regelungsmöglichkeiten hat wie ein Vertrag. 
Die Gemeinde Heist verzichtet mit diesem B-Plan nicht auf 
ihre Rechte aus dem Vertrag mit der Flugplatz GmbH, dieser 
Vertrag gilt vielmehr unabhängig und zusätzlich zu diesem B-
Plan. 
Die Aufstellung dieses B-Plans erfolgt auch, da es neben der 
Flugplatz GmbH weitere Nutzer gibt, für die der Vertrag nicht 
gilt. 
Eine Abstimmung mit der Luftfahrtbehörde ist erfolgt, die ne-
benstehende Behauptung kann nicht nachvollzogen werden. 
Ausführungen zur Notwendigkeit des B-Plans und zum Um-
fang der Festsetzungen enthält die Begründung. 
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Zu 
2.4 
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Zu 
2.4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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2.5 
 

 

 
 
 
Zu 2.3. 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Regelungen zum Flugverkehr kann ein B-Plan aus rechtlichen 
Gründen nicht treffen. Die Landebahn liegt außerhalb des 
Geltungsbereichs, Festsetzungen für die Startbahn sind in 
einem B-Plan nicht möglich, dies wird ausschließlich luftver-
kehrsrechtlich geregelt. 
 
 
Im Übrigen: 
 
Charakter des B-Plans:  
siehe Abwägung zu 1.1 unter Nr. 2.3 
 
Naturschutz: 
siehe Abwägung zu 1.1 unter Nr. 8.3 - 9.6 
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Zu 
2.5 
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Zu 
2.5 
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Zu 
2.5 
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2.6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt bzw. ist bereits teilweise 
gefolgt. 
Eine Begrenzung der Geschossfläche ist durch die Festset-
zung von Obergrenzen in m² erfolgt. Dies hat dieselbe be-
grenzende Wirkung wie eine Grund – oder Geschossflächen-
zahl. 
Die Festsetzung von Gebäudehöhen wird für nicht erforderlich 
gehalten. 
Regelungen zum Flugverkehr kann ein B-Plan aus rechtlichen 
Gründen nicht treffen. Die Landebahn liegt außerhalb des 
Geltungsbereichs, Festsetzungen für die Startbahn sind in 
einem B-Plan nicht möglich, dies wird ausschließlich luftver-
kehrsrechtlich geregelt. 
Zur Benennung „Flugplatz“ s. Abwägung zu 1.1 unter Nr. 3. 
Zum Vertrag s. Abwägung zu 1.1 unter 6.1 – 6.3 
 

 


